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E. Begander
 EU-Verfasssungsvertrag 


   Vertrag über …
1. Entstehungsgeschichte
14.12.2001 
Beschluss des Europäischen Rats (in Laeken, B) zur Einberufung eines Verfassungskonvents
2/02 - 6/03
Beratungen unter Leitung von Valéry Giscard d'Estaing (F) mit 105 Konventsmitgliedern; Vorlage des Vertragsentwurfs des Konvents am 18.7.2003
10/03-5/04
intensive und kontroverse Beratungen in einer Regierungskonferenz von (Vertretern der) Regierungschefs + Außenminister
18.6.04 
Verabschiedung des Vertrags durch Regierungskonferenz in Dublin (einstimmig)

29.10.04
Unterzeichnung in Rom durch alle Staats- und Regierungschefs

seit 11/04
Ratifizierung in den 25 EU-Staaten (10 Referenden, 15 Parlamentsentscheidungen)

1.11.06
frühestmöglicher Termin des In-Kraft-Tretens (… wenn alle Ratifikationen vorliegen)
ab 2007
wenn nicht alle, aber mindestens 4/5 der Mitgliedstaaten zugestimmt haben, 

erfolgen neue Verfahrensüberlegungen im Europäischen Rat
2. Ratifizierung durch Referendum oder Parlamentsentscheid?

Deutschland lt. Grundgesetz (GG)
· Volksentscheide nur bei Neugliederung
des Bundesgebiets, z.B. B-W 1952 (Art. 29,2 GG).

· völkerrechtliche Verträge werden in Form 
eines Bundesgesetzes verabschiedet (Art. 59,2 GG)
· dafür ist eine 2/3-Mehrheit in Bundestag und
Bundesrat erforderlich (Art. 79,2 GG)
· eine Übertragung von Hoheitsrechten an die 
Europäische Union ist möglich (Art. 23,1 GG)
Frankreich 
· Präsident entscheidet, ob ein Referendum durchgeführt 
wird. Es ist bindend – entsprechend einer Verfassungsänderung 
von 2/05, die mit 3/5 Mehrheit in Nationalversammlung und Senat 
verabschiedet wurde.
England
· keine Verfassung, Entscheidung des Premierministers
Referendum wahrscheinlich: Tschechien
3. Internet

· http://europa.eu.int/scadplus/constitution/index_de.htm – d e r  Europa-Server, Themenblätter 

· http://bookshop.eu.int – Veröffentlichungen der EU

· www.auswaertiges-amt.de – Positionen Deutschlands zur Europapolitik 

· www.euractiv.com – sehr aktuell und gut geschrieben 
· www.europa-digital.de – 

· www.zeit.de/europa – alle ZEIT-Artikel zu Europa der letzten Jahre

· www.tivi.de/fernsehen/logo/artikel/06184/ – Nachrichten für Kinder (und Erwachsene!)

· www.bpb.de/publikationen – Bundeszentrale für politische Bildung (Textausgabe 2 € + Porto

· broschuerenstelle@auswaertiges-amt.de – (Text kostenlos)
· www.europarl.de – Broschüre Europa 2005 mit Schwerpunkt Verfassung 

4. Wirklich neu – im Vergleich zum geltenden Vertrag von Nizza (in Kraft seit 2003)
a. Selbstverständnis, Ziele und Aufgaben

· kein Gottesbezug (Präambel)
· unternehmerische Freiheit (I-4)

· Solidaritätszusage bei Terrorangriffen
· Verpflichtung zur Verbesserung militärischer Fähigkeiten (I-41,3)
· GASP und justizielle und polizeiliche Zusammenarbeit als Gemeinschaftsaufgaben (I-16)
b. Organe
· nur noch 13 Kommissionsmitglieder (I-26)

· Präsidentschaft im Europäischen Rat  und im Rat von 2,5 Jahren (I-22)

· doppelte Mehrheit in Ministerrat und Europäischem Rat: 55 % der Stimmen / 65 % Bev. (I-25)
· max. 750 Abgeordnete im Europäischen Parlament (EP) (I-20,2)
· Zustimmung zur Wahl des Kommissionspräsidenten durch EP erforderlich (I-27)

· Mitentscheidung des EP bei Gesetzgebung als Regelfall (außer GASP!)
· Außenminister und diplomatischer Dienst (I-28)
c. Instrumente

· Rechtspersönlichkeit (I-7)
· Flexibilitätsklausel: ausnahmsweise Selbstbeauftragung des Rats (I-18)
· Rüstungsagentur für Beschaffung, Forschung, Koordination etc.  (I-41,3)
· nur noch sechs Typen von Rechtsakten: (Europäisches) Gesetz, Rahmengesetz, Verordnung, Beschluss, Empfehlung, Stellungnahme (I-33)
d. Rechte der Bürger und Mitgliedstaaten
· Charta von Grundrechten für BürgerInnen gegenüber EU-Organen und EU-Rechtsakten (II-61ff

· Recht zur Stellungnahme und ggf. Klage (vor EuGH) durch nationale Parlamente über die 
Wahrung des Subsidiaritätsprinzips (I-11,3,2 und Protokoll Nr. 2)
· Bürgerinitiative mit 1 Million Unterschriften: Aufforderung an Kommission, Gesetzesinitiative zu starten (I-47,4)

· Austrittsmöglichkeit per Vertrag (I-60) und Änderung durch Konvent (IV-443)

Vertrag über eine Verfassung für Europa
vom 29. Oktober 2004

Gesamtstruktur:
· Präambel 

· Teil I: 
Grundlagen: Definition, Ziele, Werte, Entscheidungsverfahren, Institutionen
· Teil II: 
Charta der Grundrechte

· Teil III: 
Politikbereiche und Arbeitsweise 

· Teil IV: 
Schlussakte: Ratifizierung, Änderung, Inkraftsetzung 

· 36 Protokolle und 2 Anhänge

· 50 Erklärungen


Textauswahl (kursive Hervorhebungen im Text von E.B): 
· Präambel

· Art. 1-8 
Definition und Ziele der Union
· Art. 11-14 u.17 Zuständigkeiten
· Art. 41 

Außen- und Sicherheitspolitik
· Art. 209 
Sozialpolitik
· Art. 309
Sicherheits- und Verteidigungspolitik
· Art. 443
Änderungsverfahren
Präambel

SCHÖPFEND aus dem kulturellen, religiösen und humanistischen Erbe Europas, aus dem sich die

unverletzlichen und unveräußerlichen Rechte des Menschen sowie Freiheit, Demokratie, Gleichheit

und Rechtsstaatlichkeit als universelle Werte entwickelt haben,

IN DER ÜBERZEUGUNG, dass ein nach schmerzlichen Erfahrungen nunmehr geeintes Europa auf

dem Weg der Zivilisation, des Fortschritts und des Wohlstands zum Wohl aller seiner Bewohner, auch

der Schwächsten und der Ärmsten, weiter voranschreiten will, dass es ein Kontinent bleiben will, der

offen ist für Kultur, Wissen und sozialen Fortschritt, dass es Demokratie und Transparenz als

Grundlage seines öffentlichen Lebens stärken und auf Frieden, Gerechtigkeit und Solidarität in der

Welt hinwirken will,

IN DER GEWISSHEIT, dass die Völker Europas, stolz auf ihre nationale Identität und Geschichte,

entschlossen sind, die alten Gegensätze zu überwinden und immer enger vereint ihr Schicksal

gemeinsam zu gestalten,

IN DER GEWISSHEIT, dass Europa, „in Vielfalt geeint“, ihnen die besten Möglichkeiten bietet, unter

Wahrung der Rechte des Einzelnen und im Bewusstsein ihrer Verantwortung gegenüber den

künftigen Generationen und der Erde dieses große Unterfangen fortzusetzen, das einen Raum

eröffnet, in dem sich die Hoffnung der Menschen entfalten kann,
…

TEIL I, TITEL I

DEFINITION UND ZIELE DER UNION

Artikel I-1

Gründung der Union

(1) Geleitet von dem Willen der Bürgerinnen und Bürger und der Staaten Europas, ihre Zukunft

gemeinsam zu gestalten, begründet diese Verfassung die Europäische Union, der die Mitgliedstaaten

Zuständigkeiten zur Verwirklichung ihrer gemeinsamen Ziele übertragen. Die Union koordiniert die

diesen Zielen dienende Politik der Mitgliedstaaten und übt die ihr von den Mitgliedstaaten

übertragenen Zuständigkeiten in gemeinschaftlicher Weise aus.

(2) Die Union steht allen europäischen Staaten offen, die ihre Werte achten und sich verpflichten,

sie gemeinsam zu fördern.

Artikel I-2

Die Werte der Union

Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit,

Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte einschließlich der

Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer

Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit,

Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern auszeichnet.

Artikel I-3

Die Ziele der Union

(1) Ziel der Union ist es, den Frieden, ihre Werte und das Wohlergehen ihrer Völker zu fördern.

(2) Die Union bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und

des Rechts ohne Binnengrenzen und einen Binnenmarkt mit freiem und unverfälschtem Wettbewerb.

(3) Die Union wirkt auf die nachhaltige Entwicklung Europas auf der Grundlage eines

ausgewogenen Wirtschaftswachstums und von Preisstabilität, eine in hohem Maße wettbewerbsfähige

soziale Marktwirtschaft, die auf Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt, sowie ein

hohes Maß an Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität hin. Sie fördert den

wissenschaftlichen und technischen Fortschritt.

Sie bekämpft soziale Ausgrenzung und Diskriminierungen und fördert soziale Gerechtigkeit und

sozialen Schutz, die Gleichstellung von Frauen und Männern, die Solidarität zwischen den

Generationen und den Schutz der Rechte des Kindes.

Sie fördert den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt und die Solidarität

zwischen den Mitgliedstaaten.

Sie wahrt den Reichtum ihrer kulturellen und sprachlichen Vielfalt und sorgt für den Schutz und die

Entwicklung des kulturellen Erbes Europas.

(4) In ihren Beziehungen zur übrigen Welt schützt und fördert die Union ihre Werte und Interessen.

Sie leistet einen Beitrag zu Frieden, Sicherheit, globaler nachhaltiger Entwicklung, Solidarität und

gegenseitiger Achtung unter den Völkern, zu freiem und gerechtem Handel, zur Beseitigung der

Armut und zum Schutz der Menschenrechte, insbesondere der Rechte des Kindes, sowie zur strikten

Einhaltung und Weiterentwicklung des Völkerrechts, insbesondere zur Wahrung der Grundsätze der

Charta der Vereinten Nationen.

(5) Die Union verfolgt ihre Ziele mit geeigneten Mitteln entsprechend den Zuständigkeiten, die ihr

in der Verfassung übertragen sind.

Artikel I-4

Grundfreiheiten und Nichtdiskriminierung

(1) Der freie Personen-, Dienstleistungs-, Waren- und Kapitalverkehr sowie die Niederlassungsfreiheit
werden von der Union und innerhalb der Union nach Maßgabe der Verfassung gewährleistet.

(2) Unbeschadet besonderer Bestimmungen der Verfassung ist in ihrem Anwendungsbereich jede

Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit verboten.

Artikel I-5

Beziehungen zwischen der Union und den Mitgliedstaaten

(1) Die Union achtet die Gleichheit der Mitgliedstaaten vor der Verfassung sowie die nationale

Identität der Mitgliedstaaten, die in deren grundlegender politischer und verfassungsrechtlicher

Struktur einschließlich der regionalen und kommunalen Selbstverwaltung zum Ausdruck kommt. Sie

achtet die grundlegenden Funktionen des Staates, insbesondere die Wahrung der territorialen

Unversehrtheit, die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutz der nationalen

Sicherheit.

(2) Nach dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit achten und unterstützen sich die Union und

die Mitgliedstaaten gegenseitig bei der Erfüllung der Aufgaben, die sich aus der Verfassung ergeben.

Die Mitgliedstaaten ergreifen alle geeigneten Maßnahmen allgemeiner oder besonderer Art zur

Erfüllung der Verpflichtungen, die sich aus der Verfassung oder den Handlungen der Organe der

Union ergeben.

Die Mitgliedstaaten unterstützen die Union bei der Erfüllung ihrer Aufgabe und unterlassen alle

Maßnahmen, welche die Verwirklichung der Ziele der Union gefährden könnten.

Artikel I-6

Das Unionsrecht

Die Verfassung und das von den Organen der Union in Ausübung der der Union übertragenen

Zuständigkeiten gesetzte Recht haben Vorrang vor dem Recht der Mitgliedstaaten.

Artikel I-7

Rechtspersönlichkeit

Die Union besitzt Rechtspersönlichkeit.

Artikel I-8

Die Symbole der Union

Die Flagge der Union stellt einen Kreis von zwölf goldenen Sternen auf blauem Hintergrund dar.

Die Hymne der Union entstammt der „Ode an die Freude“ aus der Neunten Symphonie von Ludwig 

van Beethoven.

Der Leitspruch der Union lautet: „In Vielfalt geeint“.

Die Währung der Union ist der Euro.

Der Europatag wird in der gesamten Union am 9. Mai gefeiert.
Teil I, TITEL III

DIE ZUSTÄNDIGKEITEN DER UNION

Artikel I-11

Grundsätze

(1) Für die Abgrenzung der Zuständigkeiten der Union gilt der Grundsatz der begrenzten

Einzelermächtigung. Für die Ausübung der Zuständigkeiten der Union gelten die Grundsätze der

Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit.
(2) Nach dem Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung wird die Union innerhalb der

Grenzen der Zuständigkeiten tätig, die die Mitgliedstaaten ihr in der Verfassung zur Verwirklichung

der darin niedergelegten Ziele übertragen haben. Alle der Union nicht in der Verfassung übertragenen

Zuständigkeiten verbleiben bei den Mitgliedstaaten.

(3) Nach dem Subsidiaritätsprinzip wird die Union in den Bereichen, die nicht in ihre

ausschließliche Zuständigkeit fallen, nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen

Maßnahmen von den Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch auf regionaler oder lokaler Ebene

ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs oder ihrer

Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind.

Die Organe der Union wenden das Subsidiaritätsprinzip nach dem Protokoll über die Anwendung

der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit an. Die nationalen Parlamente achten

auf die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips nach dem in jenem Protokoll vorgesehenen Verfahren.
(4) Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gehen die Maßnahmen der Union inhaltlich wie

formal nicht über das zur Erreichung der Ziele der Verfassung erforderliche Maß hinaus.

Die Organe der Union wenden den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nach dem Protokoll über die

Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit an.

Artikel I-12

Arten von Zuständigkeiten

(1) Überträgt die Verfassung der Union für einen bestimmten Bereich eine ausschließliche

Zuständigkeit, so kann nur die Union gesetzgeberisch tätig werden und verbindliche Rechtsakte

erlassen; die Mitgliedstaaten dürfen in einem solchen Fall nur tätig werden, wenn sie von der Union

hierzu ermächtigt werden, oder um Rechtsakte der Union durchzuführen.

(2) Überträgt die Verfassung der Union für einen bestimmten Bereich eine mit den Mitgliedstaaten

geteilte Zuständigkeit, so können die Union und die Mitgliedstaaten in diesem Bereich

gesetzgeberisch tätig werden und verbindliche Rechtsakte erlassen. Die Mitgliedstaaten nehmen ihre

Zuständigkeit wahr, sofern und soweit die Union ihre Zuständigkeit nicht ausgeübt hat oder

entschieden hat, diese nicht mehr auszuüben.

(3) Die Mitgliedstaaten koordinieren ihre Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik im Rahmen von

Regelungen nach Maßgabe von Teil III, für deren Festlegung die Union zuständig ist.

(4) Die Union ist dafür zuständig, eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik einschließlich

der schrittweisen Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik zu erarbeiten und zu

verwirklichen.

(5) In bestimmten Bereichen ist die Union nach Maßgabe der Verfassung dafür zuständig,

Maßnahmen zur Unterstützung, Koordinierung oder Ergänzung der Maßnahmen der Mitgliedstaaten

durchzuführen, ohne dass dadurch die Zuständigkeit der Union für diese Bereiche an die Stelle der

Zuständigkeit der Mitgliedstaaten tritt.

Die verbindlichen Rechtsakte der Union, die aufgrund der diese Bereiche betreffenden Bestimmungen

des Teils III erlassen werden, dürfen keine Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten

beinhalten.

(6) Der Umfang der Zuständigkeiten der Union und die Einzelheiten ihrer Ausübung ergeben sich

aus den Bestimmungen des Teils III zu den einzelnen Bereichen.

Artikel I-13

Bereiche mit ausschließlicher Zuständigkeit

(1) Die Union hat ausschließliche Zuständigkeit in folgenden Bereichen:

a) Zollunion,

b) Festlegung der für das Funktionieren des Binnenmarkts erforderlichen Wettbewerbsregeln,

c) Währungspolitik für die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist,

d) Erhaltung der biologischen Meeresschätze im Rahmen der gemeinsamen Fischereipolitik,

e) gemeinsame Handelspolitik.

(2) Die Union hat ferner ausschließliche Zuständigkeit für den Abschluss internationaler

Übereinkünfte, wenn der Abschluss einer solchen Übereinkunft in einem Gesetzgebungsakt der

Union vorgesehen ist, wenn er notwendig ist, damit sie ihre interne Zuständigkeit ausüben kann,

oder soweit er gemeinsame Regeln beeinträchtigen oder deren Tragweite verändern könnte.

Artikel I-14

Bereiche mit geteilter Zuständigkeit

(1) Die Union teilt ihre Zuständigkeit mit den Mitgliedstaaten, wenn ihr die Verfassung außerhalb

der in den Artikeln I-13 und I-17 genannten Bereiche eine Zuständigkeit überträgt.

(2) Die geteilte Zuständigkeit erstreckt sich auf die folgenden Hauptbereiche:

a) Binnenmarkt,

b) Sozialpolitik hinsichtlich der in Teil III genannten Aspekte,

c) wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt,

d) Landwirtschaft und Fischerei, ausgenommen die Erhaltung der biologischen Meeresschätze,

e) Umwelt,

f) Verbraucherschutz,

g) Verkehr,

h) transeuropäische Netze,

i) Energie,

j) Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts,

k) gemeinsame Sicherheitsanliegen im Bereich der öffentlichen Gesundheit hinsichtlich der in Teil III

genannten Aspekte.

(3) In den Bereichen Forschung, technologische Entwicklung und Raumfahrt erstreckt sich die

Zuständigkeit der Union darauf, Maßnahmen zu treffen, insbesondere Programme zu erstellen und

durchzuführen, ohne dass die Ausübung dieser Zuständigkeit die Mitgliedstaaten hindert, ihre

Zuständigkeit auszuüben.

(4) In den Bereichen Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe erstreckt sich die

Zuständigkeit der Union darauf, Maßnahmen zu treffen und eine gemeinsame Politik zu verfolgen,

ohne dass die Ausübung dieser Zuständigkeit die Mitgliedstaaten hindert, ihre Zuständigkeit

auszuüben.

Artikel I-17

Unterstützungs-, Koordinierungs- und Ergänzungsmaßnahmen

Die Union ist für die Durchführung von Unterstützungs-, Koordinierungs- oder Ergänzungsmaßnahmen zuständig. Diese Maßnahmen mit europäischer Zielsetzung können in folgenden Bereichen getroffen werden:

a) Schutz und Verbesserung der menschlichen Gesundheit, b) Industrie, c) Kultur, d) Tourismus, 

e) allgemeine Bildung, Jugend, Sport und berufliche Bildung, f) Katastrophenschutz,

g) Verwaltungszusammenarbeit.
Artikel I-41

Besondere Bestimmungen über die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik

(1) Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist integraler Bestandteil der Gemeinsamen

Außen- und Sicherheitspolitik. Sie sichert der Union eine auf zivile und militärische Mittel
gestützte Fähigkeit zu Operationen. Auf diese kann die Union bei Missionen außerhalb der Union zur
Friedenssicherung, Konfliktverhütung und Stärkung der internationalen Sicherheit in Übereinstimmung

mit den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen zurückgreifen. Sie erfüllt diese Aufgaben mit

Hilfe der Fähigkeiten, die von den Mitgliedstaaten bereitgestellt werden.

(2) Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik umfasst die schrittweise Festlegung einer

gemeinsamen Verteidigungspolitik der Union. Diese führt zu einer gemeinsamen Verteidigung,

sobald der Europäische Rat dies einstimmig beschlossen hat. Er empfiehlt in diesem Fall den

Mitgliedstaaten, einen Beschluss in diesem Sinne im Einklang mit ihren verfassungsrechtlichen

Vorschriften zu erlassen.

Die Politik der Union nach diesem Artikel berührt nicht den besonderen Charakter der Sicherheitsund

Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten; sie achtet die Verpflichtungen bestimmter

Mitgliedstaaten, die ihre gemeinsame Verteidigung in der Nordatlantikvertrags-Organisation

verwirklicht sehen, aufgrund des Nordatlantikvertrags und ist vereinbar mit der in jenem Rahmen

festgelegten gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen der Union für die Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und

Verteidigungspolitik zivile und militärische Fähigkeiten als Beitrag zur Verwirklichung der vom Rat

festgelegten Ziele zur Verfügung. Die Mitgliedstaaten, die zusammen multinationale Streitkräfte

aufstellen, können diese auch für die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik zur

Verfügung stellen.

Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre militärischen Fähigkeiten schrittweise zu verbessern. Es

wird eine Agentur für die Bereiche Entwicklung der Verteidigungsfähigkeiten, Forschung, Beschaffung

und Rüstung (Europäische Verteidigungsagentur) eingerichtet, deren Aufgabe es ist, den operativen

Bedarf zu ermitteln und Maßnahmen zur Bedarfsdeckung zu fördern, zur Ermittlung von

Maßnahmen zur Stärkung der industriellen und technologischen Basis des Verteidigungssektors

beizutragen und diese Maßnahmen gegebenenfalls durchzuführen, sich an der Festlegung einer

europäischen Politik im Bereich der Fähigkeiten und der Rüstung zu beteiligen sowie den Rat bei der

Beurteilung der Verbesserung der militärischen Fähigkeiten zu unterstützen.

(4) Europäische Beschlüsse zur Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, einschließlich

der Beschlüsse über die Einleitung einer Mission nach diesem Artikel, werden vom Rat einstimmig auf

Vorschlag des Außenministers der Union oder auf Initiative eines Mitgliedstaats erlassen. Der

Außenminister der Union kann gegebenenfalls gemeinsam mit der Kommission den Rückgriff auf

einzelstaatliche Mittel sowie auf Instrumente der Union vorschlagen.

(5) Der Rat kann zur Wahrung der Werte der Union und im Dienste ihrer Interessen eine Gruppe

von Mitgliedstaaten mit der Durchführung einer Mission im Rahmen der Union beauftragen. Die

Durchführung einer solchen Mission fällt unter Artikel III-310.

(6) Die Mitgliedstaaten, die anspruchsvollere Kriterien in Bezug auf die militärischen Fähigkeiten

erfüllen und die im Hinblick auf Missionen mit höchsten Anforderungen untereinander weiter

gehende Verpflichtungen eingegangen sind, begründen eine Ständige Strukturierte Zusammenarbeit
im Rahmen der Union. Diese Zusammenarbeit erfolgt nach Maßgabe von Artikel III-312. Sie berührt

nicht die Bestimmungen des Artikels III-309.

(7) Im Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats müssen die

anderen Mitgliedstaaten nach Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen alle in ihrer Macht

stehende Hilfe und Unterstützung leisten. Dies lässt den besonderen Charakter der Sicherheits- und

Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten unberührt.

Die Verpflichtungen und die Zusammenarbeit in diesem Bereich bleiben im Einklang mit den im

Rahmen der Nordatlantikvertrags-Organisation eingegangenen Verpflichtungen, die für die ihr

angehörenden Staaten weiterhin das Fundament ihrer kollektiven Verteidigung und das Instrument

für deren Verwirklichung ist.
(8) Das Europäische Parlament wird zu den wichtigsten Aspekten und den grundlegenden

Weichenstellungen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik regelmäßig gehört. Es

wird über ihre Entwicklung auf dem Laufenden gehalten.
Artikel III-209

Sozialpolitik

Die Union und die Mitgliedstaaten verfolgen eingedenk der sozialen Grundrechte, wie sie in der am

18. Oktober 1961 in Turin unterzeichneten Europäischen Sozialcharta und in der Gemeinschaftscharta

der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer von 1989 festgelegt sind, folgende Ziele: die

Förderung der Beschäftigung, die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen, um dadurch auf

dem Wege des Fortschritts ihre Angleichung zu ermöglichen, einen angemessenen sozialen Schutz,

den sozialen Dialog, die Entwicklung des Arbeitskräftepotenzials im Hinblick auf ein dauerhaft hohes

Beschäftigungsniveau und die Bekämpfung von Ausgrenzungen.

Zu diesem Zweck tragen die Union und die Mitgliedstaaten bei ihrer Tätigkeit der Vielfalt der

einzelstaatlichen Gepflogenheiten, insbesondere in den vertraglichen Beziehungen, sowie der

Notwendigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft der Union zu erhalten, Rechnung.

Sie sind der Auffassung, dass sich eine solche Entwicklung sowohl aus dem eine Abstimmung der

Sozialordnungen begünstigenden Wirken des Binnenmarktes als auch aus den in der Verfassung

vorgesehenen Verfahren sowie aus der Angleichung der Rechts‑ und Verwaltungsvorschriften der

Mitgliedstaaten ergeben wird.

Artikel III-309
Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik

(1) Die in Artikel I-41 Absatz 1 vorgesehenen Missionen, bei deren Durchführung die Union auf

zivile und militärische Mittel zurückgreifen kann, umfassen gemeinsame Abrüstungsmaßnahmen,

humanitäre Aufgaben und Rettungseinsätze, Aufgaben der militärischen Beratung und Unterstützung,

Aufgaben der Konfliktverhütung und der Erhaltung des Friedens sowie Kampfeinsätze im

Rahmen der Krisenbewältigung einschließlich Frieden schaffender Maßnahmen und Operationen zur

Stabilisierung der Lage nach Konflikten. Mit allen diesen Missionen kann zur Bekämpfung des

Terrorismus beigetragen werden, unter anderem auch durch die Unterstützung für Drittländer bei der

Bekämpfung des Terrorismus in ihrem Hoheitsgebiet.
(2) Der Rat erlässt die Europäischen Beschlüsse über Missionen nach Absatz 1; in den Beschlüssen

sind Ziel und Umfang der Missionen sowie die für sie geltenden allgemeinen Durchführungsbestimmungen festgelegt. Der Außenminister der Union sorgt unter Aufsicht des Rates und in engem und ständigem Benehmen mit dem Politischen und Sicherheitspolitischen Komitee für die

Koordinierung der zivilen und militärischen Aspekte dieser Missionen ….
Artikel IV-443

Ordentliches Änderungsverfahren

(1) Die Regierung jedes Mitgliedstaats, das Europäische Parlament oder die Kommission kann dem

Rat Entwürfe zur Änderung dieses Vertrags vorlegen. Diese Entwürfe werden vom Rat dem

Europäischen Rat übermittelt und den nationalen Parlamenten zur Kenntnis gebracht.
(2) Beschließt der Europäische Rat nach Anhörung des Europäischen Parlaments und der

Kommission mit einfacher Mehrheit die Prüfung der vorgeschlagenen Änderungen, so beruft der

Präsident des Europäischen Rates einen Konvent von Vertretern der nationalen Parlamente, der

Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten, des Europäischen Parlaments und der Kommission

ein. Bei institutionellen Änderungen im Währungsbereich wird auch die Europäische Zentralbank

gehört. Der Konvent prüft die Änderungsentwürfe und nimmt im Konsensverfahren eine

Empfehlung an, die an eine Konferenz der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten nach

Absatz 3 gerichtet ist.  ….
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